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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
 und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/58/473 und Corr.1)] 

  58/99. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des palästinen-
sischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, einschließlich derjenigen, die auf 
ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

 nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der be-
setzten Gebiete beeinträchtigen1, sowie der Berichte des Generalsekretärs2, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der von der Menschenrechtskommission einge-
setzten Untersuchungskommission für Menschenrechte3 und von dem Bericht des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssituation in den 
seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten4, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Förde-
rung der Menschenrechte und die Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

_______________ 
1 A/58/311. 
2 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 und A/58/310. 
3 E/CN.4/2001/121. 
4 E/CN.4/2004/6. 
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 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten5 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Ost-
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung findet, 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen, die den Vertragsstaaten des Vierten Genfer Ab-
kommens5 nach den Artikeln 146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen, 
schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten der Hohen Vertragsparteien obliegen, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses geschlossenen 
israelisch-palästinensischen Übereinkünfte vollständig eingehalten werden müssen und dass 
der Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des israelisch-
palästinensischen Konflikts6 umgesetzt werden muss, 

 besorgt über die anhaltende systematische Verletzung der Menschenrechte des palästi-
nensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, insbesondere über die Anwendung der 
kollektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung und Abriegelung von Gebieten, die Enteig-
nung von Land, die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den Bau einer Mauer 
innerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets, deren Verlauf von der 
Waffenstillstandslinie von 1949 abweicht, die Zerstörung von Sachwerten, sowie über alle 
anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung des Rechtsstatus, der geografischen 
Beschaffenheit und der demografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensischen 
Gebiets einschließlich Ost-Jerusalems ergreift, 

 ernsthaft besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem 28. September 2000, die 
Tausende Tote und Verletzte unter der palästinensischen Zivilbevölkerung gefordert haben, 

 sowie ernsthaft besorgt über die Praxis der Selbstmordbombenanschläge gegen 
israelische Zivilpersonen, die zahlreiche Tote und Verletzte gefordert haben, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die von den israelischen Besatzungs-
truppen verursachten umfangreichen Zerstörungen, namentlich die Zerstörung von Häusern 
und Sachwerten, von religiösen, kulturellen und historischen Stätten, von lebenswichtigen 
Infrastrukturen und Institutionen der Palästinensischen Behörde sowie von Agrarland in 
sämtlichen palästinensischen Städten, Dörfern und Flüchtlingslagern, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die israelische Politik der Abrie-
gelung und die gravierenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, einschließlich Aus-
gangssperren, die im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jeru-
salems über Personen und Güter, namentlich medizinisches und humanitäres Personal sowie 
die entsprechenden Hilfsgüter, verhängt wurden, und über die Auswirkungen dieser Maß-
nahmen auf die sozioökonomische Lage des palästinensischen Volkes, die zu einer katastro-
phalen humanitären Krise geführt haben, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Tausende von Palästinensern nach 
wie vor in israelischen Gefängnissen oder Internierungszentren einsitzen, sowie mit dem 
Ausdruck ihrer Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung palästinensischer 
Häftlinge und alle Berichte über Folter, 

 davon überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforderlich ist, um die Lage zu 
überwachen, zur Beendigung der Gewalt und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevöl-
kerung beizutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die erzielten Übereinkünfte 

_______________ 
5 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
6 S/2003/529, Anlage. 
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durchzuführen, und in dieser Hinsicht an den positiven Beitrag der Vorübergehenden inter-
nationalen Präsenz in Hebron erinnernd, 

 hervorhebend, dass alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats in vollem Um-
fang durchgeführt werden müssen, 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besatzungsmacht Israel in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems unter Verletzung der 
einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten5 und unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit 
besitzen; 

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel die Bestimmungen des Vierten Gen-
fer Abkommens von 19495 vollständig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkommen 
verstoßenden Maßnahmen, einschließlich außergerichtlicher Hinrichtungen, beendet; 

 3. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller Akte des Terrors, der Pro-
vokation, der Aufstachelung und der Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger 
Gewalt durch israelische Truppen gegen palästinensische Zivilpersonen, die viele Tote und 
eine große Zahl von Verletzten gefordert und zu massiven Zerstörungen geführt haben; 

 4. verurteilt außerdem die Ereignisse in dem Flüchtlingslager Dschenin im April 
2002, bei denen zahlreiche zivile Bewohner ums Leben kamen, verletzt wurden und 
Zerstörung und Vertreibung ausgesetzt waren; 

 5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Praktiken und Handlungen unter-
lässt, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes verletzen; 

 6. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Unversehrtheit des gesamten 
besetzten palästinensischen Gebiets zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen 
und Gütern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschränkungen für die Einreise 
nach und die Ausreise aus Ost-Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den 
übrigen Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

72. Plenarsitzung 
9. Dezember 2003 


